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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Band I. X. DXII. Bern/ I-!. Februar 1800. (26. Pluviôse VIII.Z

Gesez geb u n g.

Grosser Rath, 28. Januar.
(Fortsetzung.)

Graf ist etwas erschrocken über Anderwerths
Aeusserungen, die zu einer Annahme einer Consth
tution im Ganzen führen würden, zu der er niemaês
stimmen wird, denn sonst würden wir nie eine Ver/
fassung erhalten; der eine Entwurf so gut als der
andere, haben ihr Gutes, aber auch ihr Schlechtes,
und keiner kann also im Ganzen angenommen werden,
und auch das Volk würbe keinen von beiden ganz
annehmen.

Desloes stimmt Blattmanns Antrag bei, als
dem zwekmäßigstcn Mittel, beide Räthe hierüber zu
vereinigen.

Ander werth beharret, weil man schon aus
den jezt gefallenen Aeusserungen sieht, wie wichtig es
ist, Mittel zur Vereinigung der Gesinnungen über
eine Constitution nicht unbenuzt zu lassen.

Der Antrag Blatkmanns wird angenommen.
E scher, im Namen einer Commission, legt fol/

gendes Gutachten vor, welches mit Dringlichkettser«
klârung angenommen wird.

Bürger Repräsentanten!

Schon im Monat August des verstoßn«» Jahrs
begehrte das Vollzichungsdirektorium Entscheid über
verlchiedene vorgenommne Verkaufe von Nationalgü/
tern im Distrikt Dornach; allein da nicht bestimmt
Bestätigung dieser Verkaufe gefodert wurde, so er/
klärte der große Rath unterm 12. August, in solche
unbestimm t Antrage nicht eintreten zu künnen ; unter
dcm 4ten Sept. foderte nun das Direktorium bc/
stimmte Bestätigung der Vest use von den National-
Gütern Thierstein / St. Hilargut, Beinwyl / Kloster/
Gut und Statchaltereyaut, Emcngut, Hirniberg
und Billstein; da aber in den Angaben über diese
Verkä ffc bei Tsserstein die Schätzung, und bei St.
Hilarigut jede Art von Anzeige f.hlttn, und die Gü-
ter Beinwyl, Eigengut, Hnniberg und Biüstem um

gefehr ein Dritthei? unter der höchstnachläßigen Scha«
tznug verkauft worden waren, so glaubte Ihre Com«
mi-swu nicht berechtigt zu seyn, auf solche unbe«
stimmte Anzeige hin dem große» Rath ein Gutachten
zu hinterbringen; sie wandte sich also an die Ver«
waltungskammcr von Solothurn selbst, die ihr mit
dem Regierungsstatthqlter Zeitner die Anzeige machte,
daß sie von allen diesen Verkäufen kein Wort wisse.
Mitlerweile trat ein Mitglied dieser VersammlunA
auf, und beschuldigte das Direktorium, im Distrikt
Dornach Nationalgüter veräussert zu haben, ohne
Genehmigung der Geftzgebung; diese foderte hier«
über von der vollziehenden Gewalt Rechenschaft,
weiche, obgleich uuzMßig den 17. Jenner eintraf.

Diese Hererzählung glaubte die Commission,
Ihnen, B. Repräsentanten, schuldig zu seyn, um
Sie selbst gegen einen etwelchen Vorwurss zu rcchtftr«
tigen, der in der lezten Bothschaft des Vollziehungs«
Ausschusses enthalten ist, über den späten Entscheid
der Veräußerungen der Nationalgüter im Kamm«
Solothurn.

Was nun diese Verkäufe selbst betrifft, so glaubt
Ihre Commission pstichtmäßig dem großen Rath
nichts anders als Verwerfung derselben vorschlagen
zu dürfen.

Denn istens über den Verkauf des Guts Thierstem
ist keine Schätzung vorhanden, und aus dem wahr-/
scheinlichen Werth des Guts zu schließen, die Vers
kaufsumme viel zu niedrig.

2. Von dem St. Hilargut heißt es in dem Dw
rektorialberichtselbst, „die Angaben fehlen." Wie auf
solche Berichte hin Naeionalgüter veräussert werden
sollten, ohne sich der schändlichsten Nachläßigkeit
gegen das Nationalinteresse schuldig zu machen, be«
greift Ihre Commission nicht; überdem ist die Ve?«
kaufsumme über ein Zehentheil unter der Schätzung,
von der jedoch angezeigt ist, daß sie aus dem Jahrs«
Ertrag hergeleitet sey, diesen zu 5 p. Ct. desàrchs
berechnet, und in welch geringem Verhältniß eins
solche Schatzungsart mit dem wahren Werth eines
Guts zu stehen komme, ist einleuchtend.

Z. Beinwylergut, Hirniberg und Eigengut sind
auf gleich nachtheilige Art zusammen auf 62660 Fx.



geschäzt, und um 43000 Fr. auf Zeit verkauft worden;
folglich ist dies eine Veräusserung, die man kaum
mit gutem Gewissen gegen die Nation rechtfertigen
konnte.

4. Billstein auf ähnliche Art für 16000 Fr. ge-
schäzt, und für 12266 Fr. auf Zeit verlauft, befin-
det sich im gleichen Fall mit den leztàn Gütern.

Auf diese Anzeigen hin tragt die Commission auf
-folgenden Beschluß an:

In Erwägung, daß die Verkaufe der National-
Güter von Thierstein, St. Hilargut, Beinwyl Klo-
sser- und Statthaltergut, Eigenguk, Hirniberg und
Bilistein, theils beträchtlich unter dem wahren Werth
derselben geschehen sind, theils die ersoderlichcu Bc-
lege für diese Verkäufe fehlen, hat der große Rath
nach angehörtem Bericht seiner hierüber niedergcsez-
ten Commission beschlossen:

Ueber den Antrag der vollziehenden Gewalt diese

Verkaufe zu bestätigen, zur Tagesordnung zu gehen.
Viele unterschriebene Bürger aus den Gemein-

den Chassaux, Burtigny, Prangins, Bürsms und
Vinzel, im Leman, bezeugen ihre Freude über die

Ereignisse des ?ten Iennero, und versichern ihre An-
hänglichkeit an die helvetische Republik. Diese Zu-
schriften werden den» Senat mitgetheilt.

Der Vollziehungsausschuß übersendet folgende
Botschaft:

Der Vollziehungsausschuß an die geschehenden
Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Der Vellziehungsausschuß beeilte sich in Ge-

müßhcit des Dekrets vom 11. Ienncr Erkundigungen
über die Thatsache einzuziehen, welche ihnen ange-
zeigt wurde, daß nemlich in der Nacht vom 7ten auf
den 8ten Jenner ein Harschier als Wache vor die

Thüre eines Volksrepräsentanten soll gestellt worden

^ Diese Anzeige stüzt sich blos auf die schwankende
Aussage eines Jägers zu Pferde, mit Namen Fevre,
welcher von dem auf der Wache stehenden Harschier
Bienz vernommen zu haben, vorgiebt: "er seye fur

„ einen Repräsentanten da, um zu sehen, ob jemand
„bei ihm ein - oder ausgehe. " Der Harschier Bicnz
nun verneinet nicht nur diese Worte gesagt, sondern

auch sich mit oben gemcldttm Fevre besprochen zu

haben. Der Vollziehungsausschuß hat in Ermang-
lung von Beweisen, welche diesen Widerspruch auf-
lösen könnten, andere aufgesucht, um zu erfahren,
sb ein solcher Befehl ertheilt worden sey, und um
sowohl den Urheber als den Bewegungsgrund eines
solchen Befehls zu entdecken.

Es ergiebt sich aus den mit B. Wild, Poüzeidi-
rektor, dem Caporal Waithêr und Patrouilleur Herd!
îoegenommenen Verhören, daß kein Beseht dieser

Art gegeben worden ist, und daß jener, welcher ge-
gen das an der Jnsclgaß gelegene Haus N. iz6. er-
theilt wurde, keineswegs den dort wohnenden Volks-
Repräsentant betraf.

Da die vollziehende Gewalt den 7. Jenner be-
sonders beauftragt wurde für die öffentliche Sicher-
hcit und Ruhe zu sorgen, so waren die untergeordo
r.eten Beamten, welchen die allgemeinen S efchle zu-
gestellt wurden, verpflichtet, alle erfoderlichen Maas-
nahmen vorzukehren, um diesen Zwek zu erreichen.

Der Vollziehungsausschuß kann die Wachsamkeit
nicht mißbilligen, welche in jenem Augenblik gegen
das oben bezeichnete Haus ausgeübt wurde, und er
würde nicht unterlassen haben, die ganze Strenge
der Gesetze gegen einen Mißbrauch der Gewalt zu
entwickeln, welcher die Freiheit und Sicherheit eines
Volkerepräsentanten beeinträchtigt hätte.

Das Dekret vom 11. Jennrr hat die Thatsache
als geschehen vorausgesczt, der Vollziehungsausschuß
glaubt, Ihnen, B. Gesezgeber, das Resultat seiner

Nachforschungen durch die Mittheilung angeschlossn
ncr Schriften übermachen zu sollen, welche sie so-

wohl von der Sorgfalt überzeugen werden, die der-

selbe angewendet, um die Urheber eines Verbrechens
zu entdecken, über welches bei Ihnen geklagt wurde,
als von der Gewißheit, welche er erlangte, daß die

Freiheit der Volks - Stellvertretung nicht verlczt wor-
den sey.

Gruß und Hochachtung!
Bern, den 25. Jenner 1300.

Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,
D 0 l d e r.

Im Namen der vollz. Ausschusses, der Gen. Sek.

Mvu s s 0 n.

Gmür hofft daß Nüce mit dieser Erklärung zu-

frieden seyn würde, wenn derselbe anwesend wäre.
Er fodert Mittheilung an den Senat.

Dieser Antrag- wird angenommen.
Der Seimt verwirft den Beschluß über Gültig?

erklärung der Wahlen des Cantons Sentis.
Secrctan. Ich weiß nichts von den Wahlen

und Gewählten des Cantons Sentis, als daß ft
vom soaveramen Volk gemacht wurden ; aber zufolge
des Gangs der Wider meinen Nach in diesen Ge-

schäften genommen wird, zeigt sich jezt, daß der

Senat ein Willi ührlich es Vorschlagrecht hierdurch

nimt, denn was wir für gültig erklärten, will er nicht

annehmen; wir' müssen also nothwendig wieder
die wahren Grundsätze zurükkommen, denen zufolgt
wir kein Recht haben, die Wahlen des Volks, wel-

ches über, nicht unter uns ist, für gültig zu erkw

ren, denn sie sind es an sich selbst, sobald sio conjü-

tutions- und gesezmäßig sind. Wir haben also IG
nichts weiter zu thnn, als die Sache liegen zu laj-

sen, wodurch die Wahlen von selbst gültig sind.



Escher. Schon «inst sind wir mit diesem seltsa-
wen Grundsaz von Secretan unterhalten worden,
aber die Versammlung fand denselben unanwendbar:
warum denn haben wir den Wahlversammlungen
Gesetze gegeben, wenn wir ihnen nichts zu befehlen
haben? Die Frage beruht darauf, ist es möglich,
daß die Wahlversammlungen constitutions- und gesez-
widrig Wahlen? diese Möglichkeit haben uns schon
mehrere Wahlversammlungen bewiesen: wie soll man
aber nun erkennen, ob die Wahlen gültig seyen oder
nicht? man sagt uns, durch das Stillschweigen der
Räthe sind fie gültig erklärt, aber dadurch wird ja
der große Rath zum einzigen Richter über diese Gül-
tigkeit gemacht, oder wie soll sich denn der Senat
benehmen, wenn wir stillschweigen über Verfassungs-
Widrigkeiten, die dem Senat bekannt sind? und wie
sollen die Gewählten ihrer Stellen sicher seyn, sobald
nur unser Stillschweigen sie bestätigt? Könnten nicht,
wenn keine bestimmte Gültigerklärung da ist, wieder
jede Wahl erst nach Jahren Einwendungen gemacht
werden, und also jeder Beamte unsicher seyn?
Man weise also den Gegenstand aufs neue zur Unter-
suchung der Commission zurük.

Carrard. In den Wahlversammlungen ist das
Volk über uns ryid nicht unter uns, und wenn daft
selbe constitutions - und gesezmäßig wählt, so brau-
chcn die Wahlen keiner weitern Guitigerklärung, son-
dem sins es an sich selbst, und Escher hat auch nach
seinem System die Schwierigkeit, daß wenn der
stroße Rath gültig erklart, der Senat aber diesen
Beschluß nicht annimmt, daß dann niemand da ist,
der entscheidet, und also der Senat einzig für sich,
Wider den großen Rath und wider die Souverainität
des Volks die Wahlen ungültig macht; im Gegensaz
aber, hangt freilich das gültigerklärende Stillschwei-
gen nur vom großen Raths ab, aber auf dieser
Seite findet sich auch die Souverainität des Volks,
und asso ist diese Seite überwiegend. Uebrigens da
von wirklichen Gesezwidrigkciten hier die Rede ist,
so kann man wohl eine neue Commisfional - Untersu-
a)ung zugeben.

E j ch e r. Die Streitfrage, die sich zwischen uns
erhebt, ist ganz ausser der Zeit, denn sie paßt
nur aus solche Wahlen, bei denen nichts Verfassungs-
AJr Gesszwidriges vorfiel, hingegen ist hier von
Wahlen die Rede, welche den Gesetzen zuwider ge-
macht wurden, denn das Gesez hob alle jene will-
kuhrlichen Entsetzungen der Beamten durch das Di-
rektorium auf, und also können die Wahlen welche
folgen jener Eulsetzungen waren, nicht gültig seyn;
dieses Factum aber muß näher untersucht werden,
und also müssen wir diesen Gegenstand aufs neue
einer Commission überweisen, und es ist j^r nicht
der Fall über jene aufgestellten Spizfündigketteu aufs
neue zu entscheiden.

K o ch. Wäre dieses Wahlprotokoll das erste, web

ches wir zu untersuchen haben, so wäre diese ent?
standen« Streitfrage an ihrem Plaz, aber jezt bei
dem lezten Wahlprotokoll gewiß nicht, denn das
Unschikkichste von allem ist Unbeständigkeit, und da
wir bis jezt die Wahlen für gültig erklärten, warum
sollten wir auf einmal blos stillschw igen wollen über
die Gesezlichkeit? wenn es aber auch nicht dieses
Verhältniß wäre, so könnte ich doch nicht Secre-
tan beistimmen, denn wenn nur das Stillschweigen
die Gesezlichkeit ausmacht, so könnte der Senat sei-
nes Rechts beraubt werden, an dieser stillschweigen-
den Gültigkeitserklärung Theil zu nehmen, wenn der
große Rath über Unformlichkeiren stillschwiege, und
so könnten selbst dem Senat Mitglieder in seine Mitte
aufgezwuugen werden/die er für Verfassuugs, oder
Gesezwidrig erwählt ansehen müßte. Man weise der
Commission die Sache zu neuer Untersuchung zurük.

Legier. Da die Geseze nicht rükwirken können,
und das Gesez, welches die Absetzungen für ungüft
lig erklärt, in diesen Wahlversammlungen noch nicht
bekannt war, so ist gesezlich gewühlt worden; übn-
gens wünsche ich, daß die Commission langsam ar-
beite, und der Senat bald eine neue Constitution
bewirke, so bedürfen wir dann keines Gutachtens
mehr hierüber.

Graf ist gleicher Meinung, weil jedermann mit
den Wahlen zufrieden ist.

Der Gegenstand wird der Commission zurükgft?
wiesen. s

Senat, 28. Januar.
Präsident: Keller.

Der Präsident zeigt an, daß ihm der fränkische
General Montchoifi, zu Handen des Senats, einen
Besuch abgestattet.

Usteri legt im Namen der Constitutionscom-
mission den Bericht über die verschiedenen an diese
Commission eingekommenen Schriften vor, den wir
bereits mttgetheiit haben. (S. St.

Giudice verlangt schriftliche Uebersetzung der
Constitutionsentwürfe der Mehrheit und Minderheit
der Constitutionseommission ins Italienische.

Durch Srimmenmehrheit wird dieser Antrag ver-
worsen.

Giudice erhebt sich gegen diese Mehrheit, »nd
besteht auf seiner Foderung.

Reding glaubt, einstweilen könnten diese Kosten
und Mühe erspart werden, bis ein Entwurf wsr»
angenommen seyn.

Giudice bedarf nach der Behandlung keine
Uebersetzung mehr, sondern als Mitglied des Senats,
will er vor der Behandlung von der Sache Kenntniß
haben.

Augustin: glaubt, es könne und solle dieß
nicht verweigert werden.
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Meyer v. Aarau versteht den Bericht der Majo-
Mät nicht; er verlangt, daß er in ein naturliches
Deutsch übersezt werde.

Caglioni glaubt, Giudice könnte von seinem
Verlangen abstehen.

Giudice beharret neuerdings.
Lüthard. Das Begehren ist billig, und so

wie man ins Französische übersezt, soll den Italienern
das gleiche Recht wieoerfayren.

Kubli. Giudice ist nun bald zwei Jahre in
und hat immer ohne Ueber

glaubt er, gehöre dieser Unterhalt den Gemein
den zu.

Lüthi v. Sol. Noch eine ähnliche Abänderung
ist im gedruften Minoritätsbericht; er hat aber ges

hört, Augustin! habe von Crauern dieses ausgewirkt.
Augustini will keinen Theil hieran haben--

sehr froh ist er aber, daß Crauer etwas wegen der

Religion geändert hat.

ins Italienische wird be-

dieser Versammlung,
fttzungen gestimmt!

Die Uebersetzung
schlössen.

Usteri. Giudice ist nun befriedigt; jch ver-
lange, daß auch Meyer v. Aarau befriedigt, und
dafür eine Commission niedergesezt werde, die den
deutschen Bericht der Majorität in ein so natürliches
Deutsch übersetze, daß solcher auf allen Weiber-
märkren und in allen Kellern verstanden werden möge.
Man könnte den B. Mever v. Aarau durch Beifall-
juruf zum einzigen Mitglied dieser Commission er-
nennen.

Die Niederlage von Usteri's Bericht auf den

Kanzleitisch wird beschlossen.

Mittelholze-r will über die darin vorgeschla-
genen Ehcenmeldungen nicht eher absprechen, bis
der ganze Senat sich Kenntniß verschaffen konnte
von diesen verschiedenen Schriften.

Kubli möchte den einzigen Demelez heute
abfertigen, und sich erkundigen, ob derselbe beige-
funden Sinnen ist oder nicht.

Die Entscheidung über die verlangten Ehreu
meidungen wird verschoben.

Der Beschluß, die Verwaltung der Dienstenkasse

von Bern betreffend, wird verlesen, und einer.Com-
mission übergeben, die am Samstag berichten soll;
sie besieht aus den BB. Mittelholjer, Caglioni
und Ziegler.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der den Vollziehungsrath beauftragt, das Entschä-
digung-begehren des B. Philipp Eyer zu untersuchen,
und dieses Geschäft auf eine gerechte, und wo mög-
lich gütl che Weise zu beendigen.

Der Vollziehungsrath theilt, von seinem Beifall
begleitet, eine Proklamation des Statthalters vom
Thurgau an die Bürger seines Kantons, mit, die

wir bereits geliefert haben. (S. St.
Die ehrenvolle -Meldung dieser Proklamation

wird beschlossen.

Kubli findet in dem abgedrukten M-'noritätsgud
achten der Constitution im g. Art. die Worte: x>daß die

Nation die Religionsdiener bezahlen soll", ohne sein

Wissen von B- Crauer beigefügt; bis er überzeugt
ist, daß die Nation genug Hülfsquellen dazu habe,

Grosser Rath, 29. Januar.
Präsident: Desl 0 es.

Abraham Heuz von Beatenberg im Oberland
fodert Befreiung von der Einregistrirungsgebühr für
einen Kauf, der schon vor Bekanntmachung des

Auflagengesetzes geschlossen wurde.
Auf Custors Antrag geht man zur Tagesord-

nung, weil kein Gesez rükwirkende Kraft hat.
Das Distriktsgcricht von Vurgdorf im Kanton

Bern fodert Besoldung.
An die vollziehende Commission gewiesen.
Die Gemeinde Wangen klagt wider einen Tt-

schluß-des Direktoriums, wegen Einkauf in die Get

meind - und Armengüter.
An die bestehende Commission gewiesen.
Die BB. Wyß und Escher, Mitglieder du

Verwaltungskammer von Zürich, fodern, als gt-
wesene Mitglieder der Interimsregierung, ihre Enü
lassung aus der Verwaltungskammer, weil der gegen

die Interimsregierung unternommene Prozeß noch

nicht bestimmt aufgehoben wurde, und ihnen dchu

das für diese Beamtung so nöthige Zutrauen fehlt»

möchte. ^starrard. Dieses Begehren macht diesen Bür-

gern Ehre uyd verdient nähere Untersuchung: man

weise den Gegenstand an eine Commission.
Gmür fodert Tagesordnung, weil wir in dit-

sem Augenblik keine Ausnahmen vom Gesez macht»

können. '
Man geht zur Tagesordnung.
Auf Carrards Antrag wird dem B. Detray

ein Urlaub von 14 Tagen ertheilt.
Der Namensaufruf wird vorgenommen,

es finden sich 48 Mitglieder anwesend, und all»

55 abwesend.
Der Vollziehungsausschuß übersendet Beglm-

wünschmigszuschnften der Gemeinden Neyrüz, GiM
Chatel St. Denis und von vielen andern Gemeinden des

KantonsFryburg, über dieEreignisse des?> Januar».
Sie werd' n dem Senat mitgetheilt.
Huber, im Namen der Mehrheit einer Conu

Mission, legt à Gutachten vor, über die Been^
gungen dcr Caßationsbegehren, welches für 3

aus den Kanzleitisch gelegt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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G e s e z g r b u n g.

Grosser Rath, 29. Januar.
(Fortsetzung.)

Gysendörfer, im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichkeik erklärt, und welches ohne Einwendung ange-
nommen wird.

An den Senat.
Nach angehörtem Bericht seiner Commission über

die Botschaften des Vollziehungsdircktormms vom
8ten Nov. und iZten Okt. 1799 über die Vercheilung
der Kriegslasten.

In Erwägung, daß eine grosse Anzahl der auf
der Linie der Armee liegenden Gemeinden durch die
bisher getragene Kriegslasten erschöpft sind.

In Erwägung, daß es Pflicht der Regierung
ist, dergleichen unvermeidlichen Beschwerden durch eine
billige Vercheilung auf mehrere Gemeinden, Bezirke
oder Kamone erträglicher zu machen.

In Erwägung, daß es Pflicht eines jeden Bür-
gers ist, an der das gemeinsame Vaterland drücken-
den Noth Antheil zu nehmen, und in billigem Vcr-
hältniß die Lasten mitzutragen.

In Erwägung endlich, daß die Wlderspänstigen,
die sich ihrer Pflicht entziehen wollten, mit Zwangs-
Mitteln dazu angehai.en werden müssen —
hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. Die vollziehende G.walr ist bevollmächtigt, die

unvermeidlichen Kriegslasten nicht nur auf die
verschiedenen Gemeinden eines und desselben
Kantons, sondern auf die verschiedenen Kantone
soviel möglich gleichm.ßig zu vertheilen,

s. Die Gemeinden, die zufolge dieser Vollmacht zu
Lieferungen irgend einer Art oder z» St ' .mg
von Fuhren werdm aufgefordert werben, sind
verpflichtet dieser Aufforderung Genüge zu-eisten.

Z. Sie werden die dazu nöthign Vorschüsse gleich

andern Localausgaben selbst bestreiken, und über
solche Lieferungen genaue Rechnung führen.

4. Diejenigen öffentlichen Beamten, welche die
vollziehende Gewalt mit der Ausschreibung und
Anordnung solcher Requisitionen beauftragen
wird, sind bevollmächtiget, die widerspenstigen
Gemeinden, die sich weigerten einer Vorschrift-
mäßig an sie ergangeneu Ausiorderuiig zu ent-
ft rechen, selbst durch militärische Execution
dazu anzuhalten.

Escher im Namen einer Commission legt fok-
genden neuen § vor: „ Die Gemeinden sollen auch in
Rüksichi des Anlheilrechts der schon lebenden Kinder
eines Bürgers, der sich in das Miteigenchum ihrer
Gcineind- und Armengüter einkauft, den Einkaufpreis
zum voraus bestimmen, theils nach denjenigen Grund-
satzen, welche ihnen das Gefez über die Bürgerrechte
vom iZ. Hornnng 99 vorschreibt, theils aber auch
nach der zu erwartenden Benutzung, die aus diesem
Miteistenthum herfließt. "

Ander werth kann diesen § nicht annehmen
weil dadurch der Einkauf in die Gemeinden denjenigen
Bürgern, welche schon mehrere Kinder am Leben
haben, zu sehr erschwert würde, und also das Ver-
haltniß dieser Bürger in Vergleich derjenigen, die
noch keine Kinder haben, aber deren so viel bekom-
men können, als die erstem Bürger schon haben, zu
nachtheilig wäre; er fodert Rükwejsung a. d. Commission.

Desloes. Entweder muß dieser § angenoms
men oder das ganze Gutachten verworfen worden,
denn sonst zerstören wir das Eigenthumsrecht der
Gemeinden auf ihr eigen Gemeindgut: da kein Bürger
und kein Hausvater gezwungen wird, sich m eins
Gemeinde einzukaufen, so kann ja jeder dieses unter-
lassen und hat sich also über keinen Druk zu beklagen.

Escher ist Desloes Meinung, und wundert sich,
daß Anderwerth diesen Vorschlag verwerfen will,
ohne auch nur den geringsten Vorschlag an die Stelle
desselben zu setzen. Da die Gemeinbgüter Eigenthum
der Gemeinden sind, so müssen wir ihnen auch die
Bestimmung des Beitritts überlassen, und der fol-
gende I des Gutachtens, der aber bloße Folge des
frühern Gesetzes über die Bürgerrechte ist, trîtet à
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fein Bestimmungsrecht vielleicht nur zu nahe; man
gehe also hierüber nicht weiter als der Geist unsers
Bürgerrechtsgesetzes nothwendig erheischt.

^

Thorin will, daß mit dem Vater auch zugleich
eines seiner Kinder in das Miteigenthum ohne eigent
lichen Einkauf aufgenommen werde; fodert aber zu
noch näherer Bestimmung Zurükweisung an die Com-
misston.

Carrard findet den K nicht bestimmt und deut-
lich genug, besonders wegen dem Beisaz, den die
Commission ihrem ersten Gutachten gemacht hat: Er
glaubt, man könne überhaupt nicht in genaue Be-
stimmungen eintreten, weil sie leickt in vielen Fallen
drückend werden könnten, man streiche also den neuen
Beisaz weg und füge statt dessen bei, daß nach Bil-
ligkeit hiebei verfahren werden soll.

Oesch stimmt Carrard bei, wünscht aber, daß
noch beigefügt werde, daß jeder Bürger Helvetians
sich ein Gemeindsbürgerrecht verschaffen müsse, da-
mit er im Fall von Armuth irgendwo unterhalten
werde.

Custor sieht dieses Gesez als ein nothwendiges
Uebel an, in welches wir uns durch unser Bürger-
rechtsgesez stürzten, welches den Gemeinden sehr
drückend ist.

Esch er vereinigt sich gerne mit Carrard, indem
er nur darum einen Zusaz zu dem § vorschlug, weil
die Versammlung den § vor einigen Tagen nicht an-
nehmen wollte. Der Antrag von Oesch ist sehr wich-
tig und in vielen Rücksichten zwekmäßig, allein der-
selbe gehört nicht hieher, sondern in die Constitution
selbst, und also vertage man die Berathung über den?

selben. Der § wird mit Carrards Verbesserung an-
genommen.

§ 4. Custor will diese Einkaufsummen auch
noch durch die gesczgebenden Rathe bestätigen lassen.

Carrard. Dieser von Custor vorgelchiage.Zu-
saz wäre dem Gesez vom 24. Hornung zuwider, von
dem dieses Gesez nur ein Beisaz seyn soll; überdem
würde derselbe die Geftzgebung der Constitution zu-
wider in weitläufige Lokaluntersuchungen verwickeln.

Der § wird unverändert angenommen.
Der Vollziehungsausschuß übersendet folgende

Botschaft, welcher auf Kochs Antrag ohne Einwen-
dung entsprochen wirb:
Der Vollziehuilgsausschuß an die gesetzgebenden

Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Der lezte Credit von 400,000 Franken, welcher

dem Ministerium des Kriegswesens zur Bestreitung
allgemeiner Bedürfnisse am 24. September von dem
Gesezgebungscorps bewilligt wurde, ist seit dem 1.
December erschöpft; seitdem bestritte das Ministerium
seine Ausgaben von dem Credit, der zur Vermehrung

der Legion und für semdere besondere Gegenstände
eröffnet wurde und nun ebenfalls erschöpft ist. Der
Vollziehungsausschuß, der die Bedürfnisse des Kriegs-
Ministeriums dringend findet, ladet Sie ein, Bürger
Gesezgeber, für dasselbe einen neuen Credit zu eröff-
nen, der in den gegenwärtigen Umständen nicht wen«
ger betragen sollte, als etwa 400,000 Franken.

Gruß und Hochachtung!
Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

D 0 l d e r.
Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Sekr.

Mousson.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung,

Senat, 2y. Ia n u ar.
Präsident: Keller.

Lüthi v. S. im Namen einer Commission legt
über den Beschluß, der die innere Organisation des

einsweiligen Vollziehungsraths enthält, folgenden
Bericht vor:

Er wird nur kurz seyn, unser Commiisionalw
richt über die vom großen Rath uns vorgeschlagene
innere Einrichtung des einsweiligen Vollziehungsaus-
schusscs. Hatte doch der Gesetzesvorschlag selbst

können in folgendem § abgefaßt seyn:
Der Vollziehungsausschuß hat alle constitutif

nellen und gesezlichen Rechte und Pflichten des ehe

mallgen Direktoriums, mit folgenden Ausnahmen:

H Daß nunmehr 4 die Majorität ausmachen.
2. Der Vorsiz nur 14 Tage dauren soll.

Der 2te und zte §. des Beschlusses zeugen von

dem Geiste der Gerechtigkeit und der Humanität, der

wills Gott Helvetiens Geftzgebung immer mehr und

mehr beleben wird. Nur Schade, daß diese §§., ft
wie sie abgefaßt sind, sich wider die Delikatesse ver-

fehlen, aus die unftr Vollziehungsrath so gerechte

Ansprüche hat. Der 2te §. sogar scheint ganz über-

flüssig zu seyn, weil er im 17. Titel der Constitution
steht, einem Titel, den der ite §. schon dem jetzigen

Rath angepaßt hat.
Der Zte Abschnitt des Beschlusses mißfällt der

Commission am meisten.
Sie vermißt die Entscheidung der wichtigen

Frage: ob der Präsident auch mitstimmen könne, und

in welchen Fällen? Hat er keine Stimme, und ist

er dennoch unter der durch den § 6. vorgeschlagen/»
Mehrheit begriffen, so entscheiden 2 Stimmen i«
Vollziehungsrath, und die Zahl 7 ist durchaus ohne

Nutzen.
Ihr mißfällt es ferner, daß ohne Einwilligung

des Präsidenten keine Berathschlagung statt finden
könne. Hier ist die Delikatesse gegen den Jeimcc

allzuweit getrieben. Wenn 4 Glieder eine Sitzung



«erlangten, so sollte der Präsident gehalten seyn,
den Vollziehungsrath zusammen zu berufen.

Ueberhaupt wäre es besser gewesen wenn die
Resolution gesagt hätte, keine ausserordentliche Sis
tzung soll statt finden: wenn nicht alle anwesenden
Glieder dazu sind berufen worden. Der Generalse-
cretär soll über die Zusammenberufung die Controle
führen, und dafür verantwortlich seyn.

§ 8. ist ein neuer Beweis, daß die Frage sollte
entschieden seyn, ob der Präsident auch eine Stimme
habe. ->

Bey § ii. bemerkt die Commission, daß die
Zeit des Vorsitzes allzukurz sey — wenigstens einen
Monat sollte das Präsidium danren — der Vollzies
hungsrath hat ohnehin so viel zu thun; warum ihm
noch so oft die Ziehung des Looses aufbürden? Sie
schadet selbst dem Geschäftsgange diese Verändere
lichkeit.

§ 24. endlich beweist, daß B. Kühn nicht
mehr sich errinnert, dvß alle Gesetze ins Tagblatt
müssen eingerückt werden. So einen Zusaz macht
das Gesez nur alsdann nöthig, wenn irgend
eine Verordnung besonders muß abgedruckt und ans
geschlagen werden.

Die Commission räth Ihnen um so lieber zur
Verwerfung der Resolution, da das Wesentliche
und Gute derselben bereits vom Vollziehungsrath
befolgt wird, und das Fehlerhafte darin noch vor
der Ankunft des B. Dürlers kann verbessert werden.

Mittelholz er stimmt zur Verwerfung.
Vonflühe ebenfalls; er möchte auch in diesem

Reglement nicht den Namen Vollziehungsausschuß,
sondern Vollziehungsrath oder Regierungsrath ges
brauchen.

Lüthard findet, der 1. Art. enthalte etwas,
das in die Erwägungsgründe des Beschlusses gehört.

Der Beschluß wird verworfen.
Auf Crauers Antrag erhalten der Pfarrer

Heftiger und Leu, aus dem Kanton Luzern, die
Ehre der Sitzung.

Cart macht folgenden Antrag:
Man fodert gegenwärtig von den Grundbesitzern

vier vom Tausend des Werthes ihres Eigenthums,
nämlich zwei vom Tausend als Grundabgabe, ein
vom Tausend für die Bedürfnisse der fränkischen Ars
mee, ein vom Tausend für die durch den Krieg vers
wüsteten Kantone, und überdieß noch die 2 seit
der Revolution verfallenen Bodenzinse auf drei Vier-
theile ihres Betrags für jedes Jahr zurückgebracht.
Auch die Premitzen sind wieder hergestellt worden.
Die Truppendurchmärsche liegen schwer auf den
Bürgern. An andern Orten übersteigen fremde Kons
tcibutionen alle Hülfsquellen. Dieß Gemälde ist
schrecklich, die Folgen, die es erwarten läßt, sind
beunruhigend; ich sehe das Volk gereizt und erbits
tert, bereit, sich der Verzweiflung zu. überlassen.!

Seine Stellvertreter sehen es mit Betrübniß an,
alles fodert sie auf, einige Heilmittel für seine Uebel
zu suchen.

Die Lehengefälle in Helvetien können in zwek
Klassen getheilt werden; jene, die Staatseigenthum
geblieben sind, und die, so davon getrennt zu Pars
tikulareigenthum wurden.

Die Handänderung der lezteren konnte die Vers
Hältnisse und die Verpflichtungen der Zinspflichtige»
nicht ändern. Der durch ihre Veräusserung dem
Staate zugefügte Schaden konnte nur entweder durch
die, die ihn verübt, oder die daran Theil genommen
hatten, ersezt werden; die Folge der Zeiten hat es
aber schwer, oder vielmehr unmöglich gemacht, ges
gen die einen oder andern Rückgriffe zu nehmen.
Der Staat, der für die Handlungen seiner Beamte»
verantwortlich ist, muß allein die Folgen tragen.

Desnahen müssen auch die Zehend- und Bodens
zinspflichtigen, seyen sie unmittelbar Schuldner vom
Staat oder von Partikularen, nur aus einem und
dem gleichen Gesichtspunkt angesehen werden. Die
Bedingungen, unter denen sie alle ohne Unterschied
ihre Güter besitzen, sind : Die Lehengefälle
und Zehenden waren die einzige Art
von Abgaben, die die Gutsbesitzer
gesezlich dem Staate schuldig waren»

Nun ist es eine wahre Tirannei, zu verlangen,
siesollen daS Kapital der alten Abgaben von ih-
ren Gütern loskaufen, und zu gleicher Zeit eine
neue Abgabe von ihren Gütern zahlen.

Ich schlage diesen Grundlagen zufolge vor :

1. Die Verwaltungskammer jedes Kantons folk
durch ein Gesez beauftragt seyn, mit jedem Bes
sitzer von Zehenden und Bodenzinsen ihres Kau-
tons Rechnung zu eröffnen, indem sie den Werth
seiner Zehenden und Bodenzinse nach Vorschrift
des Gesezes vom 5. und 10. November 179K
bestimmen wird.

2. Jedem dieser Eigenthümer soll für den Betrag
der Entschädigung, die er zu fodern hat, ei»
Credit eröffnet werden.

z. Sie sollen befugt seyn, diesen Kredit entweder
ganz oder theilweise zu veräußern.

4. Die ganze Summe dieser Credite sowohl alS
einzelne Theile derselben, sollen als Bezahlung
für Nationalgüter angenommen werden, die i»
den Kantonen, wo der Loskauf statt hat, uns
verzüglich verkäuflich zu machen sind.

5. .Vermittelst dieser Einrichtung sollen die gewe-
seuen Zehenden s und Bodenzinspflichtigen ganzund für immer von allem Loskauf be-
freit seyn, unter Vorbehalt, daß sie die
neue Grunoabgabe zahlen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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